
Hinweis: Der Ersatz von Aufwendungen der Kreissparkasse Heinsberg richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Preise für 
weitere Dienstleistungen und die Wertstellungsregelungen im normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden entnehmen Sie bitte dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis. 

Preisaushang  Seite 1 
Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft 
 

Spar- Zinssatz für Sparkassen-Spareinlagen mit 12-monatiger Kündigungsfrist 0,500 % 
konten  
 Vorfälligkeitspreis für die vorzeitige Rückzahlung von Spareinlagen: ¼ des jeweils für die betreffende Spareinlage geltenden 
 Zinssatzes bis zum Ablauf der Kündigungsfrist.1 

 Hinweis1: Von Spareinlagen mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist können - soweit nichts anderes vereinbart ist - ohne 
 Kündigung bis zu 2.000,00 € für jedes Sparkonto innerhalb eines Kalendermonats abgehoben werden. 
 

Geldmarkt- Zinssatz für Guthaben bis 2.499,99 € 0,500 % ab 5.000,00 € 0,500 % ab 25.000,00 € 0,750 % 
konten (täglich fällige Gelder) ab 2.500,00 € 0,500 % ab 10.000,00 € 0,750 %  ab 50.000,00 € 0,750 % 
        ab 100.000,00 € 1,050 % 
 

Privatgiro- Modell:  Classic/Basis Klimakonto Komfort/ 
Konten     Basis-Komplett 

 Zinssatz für Guthaben (täglich fällige Gelder) -,-- %  -,-- % -,-- % 

 Überziehungskredit 
 Sollzinssatz für Dispositionskredite (eingeräumte Kontoüberziehungen)  15,790 % 15,790 % 15,790 % 
 (Zinsbelastungsperiode: vierteljährlich) 
 Sollzinssatz für sonstige Kontoüberziehungen (geduldete  15,790 % 15,790 % 15,790% 
 Kontoüberziehungen)2 (Zinsbelastungsperiode: vierteljährlich) 

 Kontoführung Grundpreis Grundpreis Grundpreis 
 monatlich 6,003 €   5,00 €  11,00 € 

 Buchungsposten (werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß  
 im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und 
 Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.) 
 - Überweisungen (beleghaft, telefonisch) je Posten 1,003  €  3,00 € -,--  € 
 - Überweisungen Online-Banking  0,503  €  -,--   € -,--  € 
 - Überweisungen "SB-Terminal" 0,503  €  3,00 € -,--  € 
 - SEPA-Basis-Lastschriften 0,503 €  -,--  € -,-- € 
 - sonstige Buchungsposten  0,503,4  €  -,--4  € -,--  € 

 Sonstige Leistungen 
 - Daueraufträge (einrichten, ändern)  -,--  €    -,--  € -,--  € 
 - Kontoführung über Online-Banking -,-- €     -,--  € -,--  € 
 - Selbstbedienungs-Kontoauszug 1,00 3,5 €     -,--6 € -,--  € 

 2 Geduldete Kontoüberziehung bedeutet, dass der Kunde mit einer Verfügung sein Guthaben oder die ihm eingeräumte Kontoüberziehung überschreitet. 
Die Verfügung wird trotzdem ausgeführt und das Konto entsprechend belastet. 

 3 Bei Konten von Schülern, Studenten, Entlassschülern - Berufsanfängern - sowie von Wehr- und Ersatzdienstleistenden werden für die Dauer der 
Ausbildung, Studien- bzw. Wehr- und Ersatzdienstzeit - bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres bzw. maximal bis zum Studienende - folgende 
Sonderkonditionen gewährt: Kostenlose Kontoführung „Konto mit Zukunft“ 

 4 Darlehenseinzüge/-auszahlungen, Wertpapierbuchungen, Dauerauftragsbelastungen, Zahlungseingänge, Kwitt-Geld senden (Überweisungen TAN-
pflichtig), Debitkarten-Zahlungen über 10,00 €, Kreditkarten-Abrechnungen 

 5 monatlich ein Auszug kostenlos 

 6 bei Online-Abruf (z. B. Elektronisches Postfach) 
 

Karten Ausgabe einer Sparkassen-Card (Debitkarte)                        -,-- € 
 (einschließlich mobiles Bezahlen mit digitaler Sparkassen-Card – für Karteninhaber ab 13 Jahre)  
 

 Mastercard / Visa Card (Kreditkarte):      monatlich/jährlich7            monatlich/jährlich7 

 (einschließlich Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Kreditkarte – für Karteninhaber ab 13 Jahre) 

 - Mastercard / Visa Card "S-Komfortpaket Silber" Hauptkarte  3,00 €/   36,00 € Zusatzkarte  1,50 €/  18,00 € 
 - Mastercard / Visa Card "S-Reise- und Komfortpaket Gold" Hauptkarte  7,00 €/   84,00 € Zusatzkarte  3,50€/   42,00 € 
 - Mastercard Platinum Hauptkarte          20,00 €/ 240,00 € Zusatzkarte      10,00 €/ 120,00 € 
 - Mastercard Platinum mit Miles & More8 Hauptkarte          22,00 €/ 264,00 € Zusatzkarte      12,00 €/ 144,00 € 
 

 Mastercard/Visa Card (Debitkarte)  Karteninhaber von 12 - 17 Jahre: ab 18 Jahre: 
 (einschließlich Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Kreditkarte – für Karteninhaber ab 13 Jahre) 

 - Basis-Karte (Standard ohne Zusatzleistungen)             1,00 €/  12,00 €          2,00 €/   24,00 € 
 - Basis-Karte mit individuellem Motiv9             1,50 €/  18,00 €          2,50 €/   30,00 € 
 - Basis-Karte mit Auslandsreisekrankenversicherung9             1,50 €/  18,00 €          2,50 €/   30,00 € 
 - Basis-Karte mit Auslandsreisekrankenvers. und individuellem Motiv9            2,00 €/  24,00 €          3,00 €/   36,00 € 
 
 Versand Mastercard-/Visa Card-Abrechnungen (Kredit- und Debitkarte) -,-- € 

   7 Die Belastung des Kartenpreises erfolgt jährlich 
   8 Der Preis für die Zusatzleistung "Miles & More" beträgt 2,00 EUR monatlich (24,00 EUR jährlich) 
   9 Der Preis für die Zusatzleistungen "Auslandsreisekrankenversicherung" und "individuelles Motiv" beträgt jeweils 0,50 EUR monatlich (6,00 EUR jährlich) 

 

Allgemeine Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei der KSK Heinsberg  

Zahlungs-  am Schalter am Geldautomaten 
verkehrs- mit unserer Sparkassen-Card (Debitkarte) 
leistungen10  - Classic/Basis 1,503 € 0,503 € 

- Klimakonto 3,00 € -,--  € 
- Komfort/Basis-Komplett -,-- € -,-- € 

 mit unserer Mastercard/Visa Card (Kreditkarte)  entfällt   2 % vom Umsatz, mind. 5,11 € 
 mit unserer Mastercard Basis/ Visa Card Basis (Debitkarte) entfällt 2 % vom Umsatz, mind. 5,11 € 

 10 Diese Entgelte werden nur erhoben, wenn die Zahlungsverkehrsleistung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 

 



Stand: 01.02.2024 

Preisaushang Seite 2 
Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft 
 

Allgemeine Bargeldeinzahlung zu Gunsten Dritter (nur in den Filialen Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg und Hückelhoven) 
Zahlungs- - auf Konten bei uns im Haus    
verkehrs- - auf Konten bei anderen Sparkassen/Landesbanken  10,00 € (Nichtkunden: 15,00 €) 
leistungen10 - auf Konten bei anderen Zahlungsdienstleistern (nur Inland) 
  

 Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) bei fremden Zahlungsdienstleistern (ZD) an eigene Kunden 

    am Schalter am Geldautomaten  
 - bei anderen Sparkassen/Landesbanken, die am Heimatsparkassenmodell teilnehmen  
 - Classic/Basis entfällt 0,503 € 

- Klimakonto/ Komfort/Basis-Komplett  -,--  € 
 - bei ZD im EWR11, die ein direktes Kundenentgelt12 erheben 
  - Verfügungen im girocard-System in Euro   entfällt unentgeltlich 
  - Verfügungen in anderen Kartensystemen in Euro13  entfällt 3,50 € 
 - bei ZD im EWR11, die kein direktes Kundenentgelt14 erheben 
  - Verfügungen im Maestro/Debit Mastercard-System in Euro13 entfällt  3,50 € 
 - bei ZD im EWR11 in Fremdwährung15 im Maestro/Debit Mastercard -System entfällt  2 % vom Umsatz € 
 - bei ZD außerhalb des EWR11 in Fremdwährung13 im Maestro/Debit Mastercard -System entfällt  2 % vom Umsatz € 
 
 Bargeldauszahlung mit MasterCard, Visa Card (Kredit- und Debitkarte) bei fremden Zahlungsdienstleistern an eigene Kunden 

    am Schalter am Geldautomaten 

 - im Inland  3 % vom Umsatz, mind. 5,11 € 2 % vom Umsatz, mind. 5,11 € 
 - im Ausland   3 % vom Umsatz, mind. 5,11 € 2 % vom Umsatz, mind. 5,11 € 

     (für Gold-/Platinumkarten sowie Basis-/Standardkarten des Kontomodells 
     „Konto mit Zukunft“ jährlich 6 Bargeldauszahlungen unentgeltlich) 

  zzgl. Währungsumrechnungsentgelt16 bei Bargeldauszahlungen 
  in Fremdwährung13   2 % vom Umsatz  2 % vom Umsatz 
 Hinweis: Gegebenenfalls werden Sie durch den fremden Geldautomatenbetreiber mit einem Entgelt belastet. 
 

 10 Diese Entgelte werden nur erhoben, wenn die Zahlungsverkehrsleistung fehlerfrei ausgeführt und autorisiert wurde. 
 11EWR (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 

Mayotte Réunion, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil)), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Zypern) 

 12 Die Höhe des direkten Kundenentgeltes vereinbart der automatenbetreibende Zahlungsdienstleister vor Auszahlung des Verfügungsbetrages mit dem 
Karteninhaber am Geldautomaten 

 13 Für die Preisberechnung maßgeblich ist die Währung, in der der Zahlungsvorgang den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht. Das heißt, 
wird eine Kartenzahlung in Fremdwährung ausgelöst und dann in Euro oder in eine Fremdwährung umgerechnet, bevor sie den von der Sparkasse 
eingeschalteten Dienstleister erreicht, wird dieser Zahlungsvorgang als Zahlung in Euro bzw. in dieser Fremdwährung abgerechnet. Zur Umrechnung siehe 
Preis- und Leistungsverzeichnis B.II.6.1. 

 14 In diesen Fällen wird uns als Kartenherausgeber regelmäßig ein sogenanntes Interbankenentgelt berechnet 

 15 Zu den EWR Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer 
Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. Für die Preisberechnung maßgeblich ist die 
Währung, in der der Zahlungsvorgang den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht. Das heißt, wird eine Kartenzahlung in Fremdwährung 
ausgelöst oder in eine Fremdwährung umgerechnet, bevor sie den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht, wird dieser Zahlungsvorgang 
als Zahlung in dieser Fremdwährung abgerechnet. Zur Umrechnung siehe Preis- und Leistungsverzeichnis, B.II.6.1. 

 16 Die Umrechnung von Umsätzen in EWR-Fremdwährung im EWR erfolgt zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank. 
Zur Umrechnung und dem hierfür maßgeblichen Zeitpunkt siehe Preis- und Leistungsverzeichnis B.II.6.1. 

 

 An-/Verkauf von Sorten (nur in den Filialen Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg und Hückelhoven)  
 Siehe Sortenaushang in den genannten Filialen 
 

 Reiseschecks 
 Rücknahme von Reiseschecks -,-- €  
 
Privat- Wir vermitteln Konsumentenkredite der S-Kreditpartner GmbH. 
kredite 
 
Wert- An- und Verkauf Entgelt Mindestbetrag bei 
papiere        Inlands- Auslands- 
    geschäften                    
 Aktien  1,00 % vom Kurswert 30,00 € 50,00 € 
 Festverzinsliche Wertpapiere 0,50 % vom Nennwert 30,00 € 50,00 € 
 Investmentanteile zum jeweiligen Ausgabe-/Rücknahmepreis 
 Eigene Spesen (Porto, Abwicklungsgebühr etc.) pro Wertpapierauftrag 1,75 € 
 Fremdkosten in- und ausländischer Börsen und  Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern an. Je nach Börse 
 sonstiger Handelsplätze und/oder Wertpapierart können insbesondere beim Handelsplatzentgelt (Maklercourtage) unter- 
    schiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten, Genaue Informationen zur Höhe 
    der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wertpapier- 
    berater erfragen. 

 Umlagegebühr Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt, als der Kundenbestand verbucht ist, 
    fällt eine Umlagegebühr an. Der Betrag ist lagerstellenabhängig. 
 Kapitaltransaktionen (Ausübung von Kapitalmaßnahmen) 
 (Bezug von Aktien, Inland/Ausland) 1 % vom Kurswert, mindestens 5,00  €     
 Girosammelverwahrung (jährlich) 1,50 ‰ vom Kurswert (mindest. von 100 % bei festverzinslichen Wertpapieren) 
  mindest. pro Depotposten 3,00 € 
  mindest. pro Depot 15,00 € 
 Limite  
  Erteilung 0,00 € 
  Änderung 7,67 € 
 Einlösung von fälligen 
 - Wertpapieren 4,47 €/Stück 
 - Zins- und Dividendenscheinen 4,47 €/Stück 

 

Die Kreissparkasse Heinsberg, Zweckverbandssparkasse des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz mit Sitz in Erkelenz (Amtsgericht Mönchengladbach 
HRA 4695), gehört dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe an. Weitere Hinweise erhalten Sie unter Nr. 28 unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder über www.dsgv.de/sicherungssystem. 
Die Kreissparkasse Heinsberg verfügt gemäß Artikel 28 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/1011 (sogenannte Referenzwert-Verordnung) über einen 
robusten, schriftlichen Plan für den Fall, dass ein verwendeter Referenzwert wegfällt oder sich wesentlich verändert. 


